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im Kanton Thurgau von 1‘748 Franken im Vorjahr auf 
1‘767 Franken, was einer Zunahme von gut einem Prozent 
entspricht. Nach einem leichten Rückgang der Steuerkraft im 
Vorjahr, die mit der Steuergesetzrevision 2008 zusammenhing, 
setzte sich nun wieder der über die letzten Jahre anhaltende 
Wachstumstrend fort (Grafik 2). Die höchste Steuerkraft pro Ein-
wohner wies 2009 der Bezirk Kreuzlingen aus, gefolgt vom Bezirk 
Frauenfeld. Am niedrigsten war die Steuerkraft pro Einwohner in 
den Bezirken Münchwilen und Bischofszell.
 

Weit verbreitete Steuerfusssenkungen 

Trotz der Wirtschaftskrise erhöhten sich 2009 der Staatssteuerertrag und die Steuerkraft pro Einwohner im 
Kanton Thurgau. Dank der Senkung des Staatssteuerfusses profitieren 2010 alle Thurgauerinnen und Thur-
gauer von niedrigeren Gesamtsteuerfüssen. Jede zweite Gemeinde reduzierte zudem ihren Gemeindesteu-
erfuss. 

Der Brutto-Staatssteuerertrag des Kantons Thurgau betrug im 
Jahr 2009 rund 549 Millionen Franken, gut 12 Millionen Fran-
ken oder 2 Prozent mehr als im Vorjahr. Das positive Ergebnis 
ist ausschliesslich auf die steuerlichen Erträge von natürlichen 
Personen zurückzuführen, die um 4 Prozent (+19,1 Millionen) auf 
rund 497 Millionen Franken zunahmen. Bei den Erträgen der juris-
tischen Personen schlug die Rezession hingegen bereits durch, 
sie brachen um 12 Prozent (–7,1 Millionen) auf 52 Millionen 
Franken ein. Da bei weitem der grösste Teil der Steuereinnahmen 
durch natürliche Personen geleistet wird (91 %), vermochte dies 
das positive Ergebnis jedoch nicht zu kehren.

Steuerertrag wächst in fast allen Bezirken
Die Steuererträge der natürlichen Personen stiegen in allen 
Bezirken. Bei den juristischen Personen sind die Einnahmen 
hingegen teils massiv gesunken (Grafik 1). Einzig der Bezirk 
Bischofszell verzeichnete auch bei den juristischen Personen ein 
Ertragswachstum. In den Bezirken Arbon und Weinfelden reich-
ten die Mehrerträge bei den natürlichen Personen nicht aus, um 
die Verluste bei den juristischen Personen auszugleichen. In allen 
übrigen Bezirken machten die reichlicheren Steuererträge bei den 
natürlichen Personen die Einbrüche bei den juristischen Personen 
jedoch mehr als wett. Am kräftigsten wuchs der Staatssteuerer-
trag in den Bezirken Kreuzlingen und Frauenfeld (Tabelle 1).

Höhere Steuerkraft pro Einwohner
Die mehrheitlich positive Entwicklung der Brutto-Staats-
steuer machte sich 2009 auch bei der Steuerkraft pro Ein-
wohner (Einfache Steuer zu 100 %) bemerkbar. Diese stieg 

Staatssteuerertrag 
(Brutto)

Steuerkraft pro 
Einwohner 100 %

Mio. CHF
Vorjahresver-
änderung in % CHF

Vorjahresver-
änderung in %

Thurgau 548,9 +2,2 1'767 +1,1

Bezirk

Arbon 81,9 –2,2 1'650 –3,1

Bischofszell 58,7 +2,1 1'457 +1,4

Diessenhofen 13,9 +4,7 1'657 +2,4

Frauenfeld 115,5 +5,0 1'989 +3,6

Kreuzlingen 104,6 +5,6 2'066 +3,3

Münchwilen 74,8 +0,6 1'568 –0,0

Steckborn 40,5 +1,8 1'746 +1,1

Weinfelden 58,9 –0,2 1'806 –1,2

Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Thurgau

Tabelle 1
Staatssteuerertrag (Brutto) und Steuerkraft pro Einwohner nach  
Bezirken, 2009

Grafik 1
Vorjahresveränderung der Staatssteuererträge natürlicher und 
juristischer Personen nach Bezirken
Kanton Thurgau, 2009, in Prozent

Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Thurgau Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Thurgau

Grafik 2
Steuerkraft pro Einwohner (100 %) nach Kanton und Bezirken
Kanton Thurgau, 2002 bis 2009, in CHF
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Zwischen den Jahren 2008 und 2009 mussten die Bezirke Arbon, 
Weinfelden und Münchwilen einen leichten Rückgang der Steu-
erkraft hinnehmen, die übrigen verzeichneten einen Anstieg. 

Gemeinden mit grossen Steuerkraftunterschieden
Auf Stufe der Gemeinden unterscheidet sich die Steuerkraft 
pro Einwohner (Einfache Steuer zu 100 %) deutlich (Grafik 3). 
Mit knapp 4‘500 Franken pro Kopf liegt Bottighofen rund 2‘700 
Franken über dem kantonalen Durchschnitt. Die steuerkräftigsten 
Gemeinden konzentrieren sich hauptsächlich am See sowie im 
Zentrum Frauenfeld und dessen Umgebung. 
Im Jahr 2009 betrug die Spannweite zwischen der steuerstärk-
sten (Bottighofen, 4‘482 Franken) und der steuerschwächsten 
Gemeinde (Schönholzerswilen, 1‘120 Franken) 3‘362 Franken. 
Im Vorjahr lag die Differenz noch bei 3‘243 Franken. Eine sich 
öffnende Steuerkraftschere lässt sich allerdings in den letzten 
Jahren nicht erkennen; vielmehr bewegte sich die Differenz 
zwischen der steuerstärksten und steuerschwächsten Gemeinde 
des Kantons in den letzten zehn Jahren stets um rund 3‘400 
Franken.
In den letzten Jahren hat die Anzahl der Gemeinden mit einer 
Steuerkraft von weniger als 1‘400 Franken abgenommen. Dem-
entsprechend weisen immer mehr Gemeinden eine Steuerkraft 
zwischen 1‘400 und 2‘000 Franken pro Einwohner auf, im Jahr 
2009 befanden sich rund 60 Prozent aller Thurgauer Gemeinden 
in dieser Bandbreite (Grafik 4). Sinkend ist hingegen die Anzahl 
Gemeinden mit einer Steuerkraft von mehr als 2‘000 Franken; 
waren es im Jahr 2007 17 Gemeinden, so fanden sich 2009 noch 
12 Gemeinden in dieser Kategorie.

Mehrzahl der Gemeinden mit Steuerkraftzuwachs
51 der insgesamt 80 Thurgauer Gemeinden verzeichneten zwi-
schen 2008 und 2009 einen Anstieg der Steuerkraft pro Ein-
wohner. Neun Gemeinden durften sich sogar an einem Zuwachs 
von über 10 Prozent erfreuen: Langrickenbach (hier nahm die 

Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Thurgau

Grafik 3
Steuerkraft pro Einwohner (100 %) nach Gemeinden
Kanton Thurgau, 2009, in CHF

Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Thurgau

Grafik 4
Anzahl Gemeinden nach Steuerkraft pro Einwohner
Kanton Thurgau, 2007 bis 2009, in CHF
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Steuerkraft gar um 20 Prozent zu), Hauptwil-Gottshaus, Bett-
wiesen, Hüttwilen, Güttingen, Hefenhofen, Stettfurt, Kemmental 
und Bürglen.
Nennenswerte Steuerkraftminderungen von über 10 Prozent gab 
es allerdings in Bichelsee-Balterswil, Arbon, Amlikon-Bissegg, 
Braunau und Zihlschlacht-Sitterdorf.

Frauenfeld mit höchstem Brutto-Staatssteuerertrag
Mit rund 65 Millionen Franken trägt die Gemeinde Frauenfeld  
12 Prozent zum gesamten Brutto-Staatssteuerertrag des Kantons 
bei. Die Erträge aus den Städten Frauenfeld, Kreuzlingen, Wein-
felden, Arbon und Amriswil machen zusammen über ein Drittel 
des kantonalen Staatssteueraufkommens aus – ein im Vergleich 
zum Bevölkerungsanteil der Städte leicht überdurchschnittli-
cher Beitrag. Damit ist der Beitrag der Zentren zum kantonalen 
Steueraufkommen im Verhältnis zur Bevölkerungszahl überpro-
portional.

In allen Gemeinden bilden die natürlichen Personen das eigent-
liche Standbein der Steuereinnahmen. Praktisch der gesamte 
Staatssteuerertrag der Gemeinden Hüttlingen und Braunau wird 
durch natürliche Personen generiert (rund 99 %). Dennoch sind 
in einigen Gemeinden auch juristische Personen von grosser 
Bedeutung. In Bussnang sind die natürlichen Personen lediglich 
für 65 Prozent der Steuererträge verantwortlich, in Lengwil für  
78 Prozent (Tabelle 2).

Niedrigere Gesamtsteuerfüsse dank Senkung des Staats-
steuerfusses
Dank der Senkung des Staatssteuerfusses von 127 % auf 117 % 
profitieren im Jahr 2010 alle Thurgauer Steuerpflichtigen von 
niedrigeren Gesamtsteuerfüssen. In keiner Gemeinde wird die 
Reduktion beim Staatssteuerfuss durch Steuerfusserhöhungen 
anderer Körperschaften kompensiert.

Gemeindesteuerfüsse sanken in 40 Gemeinden
Bei den Politischen Gemeinden sind zudem die Steuerfüsse zahl-
reicher als im Vorjahr gesunken. Im Jahr 2010 setzte exakt die 
Hälfte der 80 Thurgauer Gemeinden ihren Gemeindesteuerfuss 
herunter. Alle anderen Gemeinden hielten an ihren Beschlüssen 
von 2009 fest. Eine Erhöhung von Gemeindesteuerfüssen gab es 
zuletzt im Jahr 2007, und dies auch nur in zwei Gemeinden.

Trotz der breitflächigen Entlastung ist der durchschnittliche 
Gemeindesteuerfuss relativ geringfügig um 0,8 Prozentpunkte 
gerutscht und liegt für die Bevölkerung nun bei 61,4 % (nach 
Einwohnerzahl der Gemeinden gewichtet).1 Im Vorjahr war der 
durchschnittliche Steuerfuss etwas stärker gesunken (–1,3 Pro-
zentpunkte). Im Jahr 2000 lag der durchschnittliche Steuerfuss 
der Gemeinden noch bei rund 75 % (bevölkerungsgewichtet) und 
damit rund 13 Prozentpunkte über dem aktuellen Mittel. 

Die meisten Reduktionen fielen im laufenden Jahr moderat 
aus und lagen zwischen zwei und fünf Prozentpunkten (34 Ge-
meinden). Berlingen und Sulgen nahmen den Steuerfuss um 
sechs Prozentpunkte zurück, Altnau, Hauptwil-Gottshaus und 
Kemmental um sieben Prozentpunkte. Die Gemeinde Lommis 
senkte ihren Steuerfuss mit zehn Prozentpunkten am kräftigsten. 
Die niedrigsten Gemeindesteuerfüsse haben die Seegemeinden 
Gottlieben (35 %), Münsterlingen, Horn (je 38 %), Tägerwilen und 
Bottighofen (je 39 %) sowie Warth-Weiningen (37 %). Relativ 
hohe Gemeindesteuerfüsse sind in Homburg (80 %) und in eini-
gen Gemeinden im östlichen Kantonsteil zu finden: Hohentannen 
(79 %), Birwinken (78 %), Arbon, Romanshorn und Salmsach mit 
je 76 % (Karte 1).

Schul- und Kirchensteuerfüsse blieben mehrheitlich 
unangetastet
Neben der Staats- und Gemeindesteuer umfasst der Gesamt-
steuerfuss die Schul- und Kirchensteuer. Bei der Schulsteuer ist 
im Vergleich zum Vorjahr tendenziell eine Seitwärtsbewegung 
feststellbar. Im grössten Teil der Schulgemeinden blieb der 
Steuerfuss unangetastet, rund 20 Gemeinden haben ihn gesenkt 
und einige wenige erhöht. Der Steueransatz bewegt sich in  
40 Schulgemeinden in einer relativ engen Bandbreite zwischen 
101 % und 110 %. 

1 Ohne Gewichtung mit der Bevölkerungszahl liegt der durchschnittliche Gemein-
desteuerfuss bei 57,5 %.

Staatssteuerertrag
(Brutto)

Anteil 
natürliche Personen

am Staatssteuerertrag

Gemeinde in Millionen CHF in %

Gemeinden mit dem höchsten Ertragsanteil natürlicher Personen

Hüttlingen 1,36 99,2

Braunau 1,01 99,2

Salenstein 6,84 98,2

Neunforn 2,51 98,1

Wuppenau 1,74 98,0

Gemeinden mit dem tiefsten Ertragsanteil natürlicher Personen

Bussnang 5,31 65,0

Lengwil 3,21 77,6

Wäldi 1,79 81,4

Bürglen 6,91 81,9

Erlen 5,60 82,9

Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Thurgau

Tabelle 2
Die fünf Gemeinden mit dem je höchsten und tiefsten Anteil 
natürlicher Personen am gesamten Brutto-Staatssteuerertrag 
2009
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Wie die Schulsteuer- blieben auch die Kirchensteuerfüsse 
überwiegend unangetastet. Leicht niedrigere Kirchensteuer-
füsse als im Vorjahr werden in acht Gemeinden (evangelisch) 
oder elf Gemeinden (katholisch) erhoben, und nur in wenigen 
Kirchgemeinden kam es zu geringfügig höheren Steuern.2 Sowohl 
der evangelische als auch der katholische Kirchensteuerfuss liegt 
2010 durchschnittlich bei 24 % (ungewichtet). 

Unterschiedliche Gesamtsteuerfüsse in den Gemeinden
Unter Einbeziehung aller Teilsteuern – Staatssteuer, Gemeinde-
steuer, Schulsteuer und Kirchensteuer – ist der Gesamtsteuerfuss 
für evangelische Steuerpflichtige in 53 Politischen Gemeinden 
um mehr als zehn Prozentpunkte gesunken. Diese deutliche Ent-
lastung ist hauptsächlich auf den niedrigeren Staatssteuerfuss 
zurückzuführen. Aus Sicht katholischer Steuerpflichtiger ist der 
Gesamtsteuerfuss sogar in 57 Gemeinden um über zehn Prozent-
punkte zurückgegangen. Am stärksten wird die Bevölkerung in 
den Gemeinden Ermatingen, Berlingen und Lommis entlastet, wo 
sich der Gesamtsteuerfuss um 20–25 Prozentpunkte reduzierte. 
Wäre der Staatssteuerfuss nicht herabgesetzt worden, hätten je 
nach evangelischer oder katholischer Konfessionszugehörigkeit 
zwei Gemeinden oder eine Gemeinde leicht höhere Gesamtsteu-
erfüsse als im Vorjahr. 
Auch die juristischen Personen kommen in den Genuss tieferer 
Gesamtsteuerfüsse. Sie profitieren in knapp 60 Gemeinden 
von spürbaren Senkungen von über zehn Prozentpunkten. In 
den meisten Fällen liegt die Reduktion zwischen 10 und 15 Pro-
zentpunkten (36 Gemeinden). Am meisten entlastet werden die 
juristischen Personen wiederum in den Gemeinden Ermatingen 
(–25  Prozentpunkte), Berlingen (–23) und Lommis (–20). 

2 Der Kanton zählt 67 evangelische und 56 katholische Kirchgemeinden. Vier der 
Kirchgemeinden liegen dabei ausserhalb des Kantons (SH, SG).

Wie schon seit Jahren ist die Gemeinde Bottighofen am steu-
ergünstigsten. Aber auch Salenstein, Ermatingen und Münster-
lingen haben mit einem Gesamtsteuerfuss von unter 260 % sehr 
tiefe Ansätze (Tabelle 3). Gachnang rangiert neu in der Rangliste 
der zehn Thurgauer „Steueroasen“. Die höchste Steuerbelastung 
(Steuersätze von über 320 %) tragen im Thurgau die Einwoh-
nerinnen und Einwohner der Gemeinden Birwinken, Salm-
sach, Hohentannen, Homburg, Bischofszell und Raperswilen  
(Tabelle 4).

   Steuerfuss in % Steuerkraft pro 
Einwohner 2009 

in CHF
Natürliche 
Personen

Juristische 
Personen

Gemeinde Ev. Kath.

Birwinken 335 329 333,4 1'169

Salmsach 333 333 333,0 1'307

Hohentannen 327 325 326,2 1'255

Homburg 321 332 326,2 1'434

Bischofszell 323 321 321,9 1'601

Raperswilen 320 327 321,3 1'349

Pfyn 320 320 320,0 1'394

Fischingen 321 319 319,7 1'347

Hauptwil-Gottshaus 320 318 318,9 1'480

Amlikon-Bissegg 315 321 317,0 1'309

*  Reihenfolge gemäss Gesamtsteuerfuss für Juristische Personen 
Hinweis:  Bei mehreren Schul- oder Kirchgemeinden innerhalb einer Politischen Gemeinde 

wird diejenige Siedlung mit dem höchsten Bevölkerungsanteil berücksichtigt.
Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Thurgau

Tabelle 4
Die zehn Gemeinden mit dem höchsten Gesamtsteuerfuss*  
Kanton Thurgau, 2010

   Steuerfuss in % Steuerkraft pro 
Einwohner 2009 

in CHFNatürliche 
Personen

Juristische          
Personen

Gemeinde Ev. Kath.

Bottighofen 222 224 222,7 4'482

Ermatingen 252 253 252,3 2'428

Salenstein 252 253 252,3 4'278

Münsterlingen 257 259 257,9 2'171

Warth-Weiningen 263 261 262,2 2'841

Neunforn 263 262 262,8 1'995

Horn 269 269 269,0 2'239

Gottlieben 277 274 275,9 3'391

Gachnang 279 280 279,3 1'837

Tägerwilen 281 278 279,9 1'926

*  Reihenfolge gemäss Gesamtsteuerfuss für Juristische Personen 
Hinweis:  Bei mehreren Schul- oder Kirchgemeinden innerhalb einer Politischen Gemeinde 

wird diejenige Siedlung mit dem höchsten Bevölkerungsanteil berücksichtigt.
Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Thurgau

Tabelle 3
Die zehn Gemeinden mit dem niedrigsten Gesamtsteuerfuss*  
Kanton Thurgau, 2010

Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Thurgau

Karte 1
Steuerfüsse der Politischen Gemeinden 
Kanton Thurgau, 2010, in Prozent
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Gesamtsteuerfuss unter 300 % in jeder zweiten Gemeinde
In den letzten Jahren wurden die Thurgauer Steuerpflichtigen 
sowohl durch den Kanton als auch durch die Gemeinden deutlich 
entlastet. So waren die juristischen Personen 2005 in den mei-
sten Gemeinden mit einem Gesamtsteuerfuss zwischen 310 % 
und 350 % konfrontiert (Grafik 5).3 Im Jahr 2010 profitiert man in 
der Mehrzahl der Gemeinden von deutlich tieferen Steuerfüssen 
im Bereich von 280 % bis 320 %. 
Der durchschnittliche Gesamtsteuerfuss der Thurgauer Gemein-
den liegt aktuell nach Bevölkerungsgrösse gewichtet sowohl für 
natürliche als auch juristische Personen bei 296 % (Grafik 6). 

3 Diese Aussage gilt auch für die natürlichen Personen, da die Steuerfüsse 
der juristischen Personen dem Mittel der Steuerfüsse für evangelische und 
katholische Steuerpflichtige entsprechen.

Hinweis:  Bei mehreren Schul- oder Kirchgemeinden innerhalb einer Politischen 
Gemeinde wird diejenige Siedlung mit dem höchsten Bevölkerungsan-
teil berücksichtigt 

Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Thurgau

Grafik 5
Gesamtsteuerfuss für juristische Personen
Kanton Thurgau, Jahre 2005 und 2010, in Anzahl Gemeinden

*  Die Gesamtsteuerfüsse sind nach der Bevölkerungsgrösse der Gemeinden 
gewichtet.

Hinweis:  Bei mehreren Schul- oder Kirchgemeinden innerhalb einer Politischen 
Gemeinde wird diejenige Siedlung mit dem höchsten Bevölkerungsan-
teil berücksichtigt.

Quelle: Steuerverwaltung des Kantons Thurgau

Grafik 6
Entwicklung der durchschnittlichen Gesamtsteuerfüsse*
Kanton Thurgau, 2005 bis 2010, natürliche und juristische Personen

Zur Erhebung

Staatssteuerertrag und Steuerkraft
Die Daten zum Staatssteuerertrag und zur Steuerkraft wer-
den jährlich von der Abteilung Steuerrevisorat der Kantona-
len Steuerverwaltung zusammengestellt bzw. berechnet.

Dabei wird die Steuerkraft aufgrund folgender Faktoren 
ermittelt (vgl. Verordnung des Regierungsrates über das 
Rechnungswesen der Gemeinden vom 16. Mai 2000, Rechts-
buch 131.2, § 7a):
 1.  Laufende Steuertabelle der natürlichen und juristischen 

Personen, der ergänzenden Vermögenssteuern, der 
Kapitalabfindungssteuern sowie der Quellensteuern

 2.  Nachtragstabelle der natürlichen und juristischen Per-
sonen

 3.  Abschreibungstabelle der natürlichen und juristischen 
Personen sowie der pauschalen Steueranrechnung

 4. Nachsteuern und Hinterziehungsbussen

Nicht in die Berechnung einbezogen werden:
 1.  Ordnungsbussen sowie Ausgleichs-, Verzugs- und Rück-

erstattungszinsen
 2. Abschreibungen von Ordnungsbussen und Zinsen

Steuerfüsse
Die Steuerfüsse werden jährlich von der Abteilung Zentrale 
Dienste der Steuerverwaltung zusammengetragen.

Der Steuerfuss ist in Prozenten der einfachen Steuer 
festgelegt. Der Staatssteuerfuss wird durch den Grossen 
Rat bestimmt und beträgt seit 2010 117 %. Die Steuerfüs-
se der einzelnen Körperschaften (Politische Gemeinden, 
Schulgemeinden, Kirchgemeinden) werden durch die Bür-
gerschaft genehmigt. Für die Berechnung des Gesamtsteu-
erfusses werden die Steuerfüsse der einzelnen Gemeinde-
körperschaften zum Staatssteuerfuss hinzugerechnet. Beim 
Gesamtsteuerfuss für juristische Personen wird ein Anteil 
von der evangelischen und der katholischen Kirchensteuer 
aufgrund der Bevölkerungszahlen berechnet und zu den 
Körperschaften hinzugezählt (Berechnung des Kirchensteu-
erfusses nach § 224 StG und § 58 StV).

Für die Berechnung der geschuldeten Staats- und Gemein-
desteuer wird die einfache Steuer zu 100 % mit dem Steuer-
fuss der Wohngemeinde multipliziert.
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Überblick über die Steuergesetzrevisionen 2001–2009

Steuergesetzrevision 2001
• Anpassungen an das Steuerharmonisierungsgesetz
• Steuerbefreiung der direkten Nachkommen von der Erbschafts- und Schenkungssteuer 

Steuergesetzrevision 2002
• Erhöhung der Vermögensfreibeträge
• Erhöhung der Sozialabzüge
• Erhöhung der Berufspauschale
• Einführung des Kinderbetreuungsabzuges
• Senkung des Vermögenssteuertarifs

Steuergesetzrevision 2003
•  Senkung des Kapitalsteuersatzes für Kapitalgesellschaften, Genossenschaften und übrige juristische Personen von 1,5 Promille 

auf 1,0 Promille
• Reduktion des Staatssteuerfusses von 137 % auf 132 %

Steuergesetzrevision 2005
• Einführung des Teilsplittingverfahrens für verheiratete Personen (Divisor 1,9) 
•  Freistellung des Existenzminimums und Streckung des Tarifs im unteren und oberen Einkommensbereich unter Berücksichtigung 

des entfallenden persönlichen Sozialabzuges
• Lineare Erhöhung der Kinderabzüge
•  Erhöhung der Abzüge für Krankenversicherungsprämien (CHF 6‘200.– für Ehepaare, CHF 3‘100.– für Alleinstehende;  

CHF 800.– für jedes minderjährige oder in Ausbildung stehende Kind)
• Umsetzung des Fusionsgesetzes
• Reduktion des Steuersatzes bei Kapitalleistungen

Steuergesetzrevision 2006
• Einführung eines proportionalen Gewinnsteuersatzes auf 4,5 % bzw. 4,0 % (ab 2007).
•  Reduktion des Kapitalsteuersatzes auf 0,3 Promille für ordentlich besteuerte Gesellschaften und auf 0,01 Promille bei Verwal-

tungs- und Holdinggesellschaften; in allen Fällen mindestens CHF 100.–.
• Einführung des Halbsteuersatzverfahrens auf Gewinnausschüttungen von Kapitalgesellschaften

Steuergesetzrevision 2008
• Senkung des Einkommenssteuertarifs im Bereich der mittleren Einkommen
•  Einführung eines linearen Vermögenssteuertarifs (1,1 Promille) und Erhöhung der Vermögensfreibeträge (CHF 200‘000.– bei 

Ehepaaren, CHF 100‘000.– bei Alleinstehenden, CHF 100‘000.– für jedes nicht selbständig besteuerte Kind)
• Einführung eines proportionalen Steuersatzes bei Kapitalleistungen (2,0 % Ehepaare, 2,4 % übrige Steuerpflichtige)
• Umsetzung von Bundesrecht
•  Zeitlich vorgezogene Umsetzung von Teilaspekten der Unternehmenssteuerreform II (v.a. im Bereich der Unternehmensnach-

folge)
• Anrechnung der Gewinnsteuer an die Kapitalsteuer
• Reduktion Staatssteuerfuss von 132 % auf 127 %

2009
• Reduktion Staatssteuerfuss von 127 % auf 117 % ab 1. Januar 2010
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